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 betonend, dass ein internationales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes 
von Kernwaffen ein bedeutsamer Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollstän-
digen Beseitigung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten Frist wäre, 

 mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz auf ihrer Tagung 2014 nicht 
in der Lage war, die in Resolution 68/58 der Generalversammlung vom 5. Dezember 2013 
verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen, 

 1. ersucht die Abrüstungskonferenz erneut, Verhandlungen aufzunehmen, um Ei-
nigung über ein internationales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der 
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Umständen zu erzielen; 

 2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalversammlung über die Ergebnisse 
dieser Verhandlungen Bericht zu erstatten. 
 

62. Plenarsitzung 
2. Dezember 2014 
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